
Fünftes Buch: Erbrecht

Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 203, 206, 207 
entsprechende Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit dem 
Erbfalle dreißig Jahre verstrichen sind.

§ 2083
Ist eine letztwillige Verfügung, durch die eine Verpflich

tung zu einer Leistung begründet wird, anfechtbar, so kann 
der Beschwerte die Leistung verweigern, auch wenn die 
Anfechtung nach § 2082 ausgeschlossen ist.

§ 2084
Läßt der Inhalt einer letztwilligen Verfügung verschie

dene Auslegungen zu, so ist im Zweifel diejenige Auslegung 
vorzuziehen, bei welcher dieVerfügung Erfolg haben kann.

§ 2085
Die Unwirksamkeit einer von mehreren in einem Testa

ment enthaltenen Verfügungen hat die Unwirksamkeit der 
übrigen Verfügungen nur zur Folge, wenn anzunehmen ist, 
daß der Erblasser diese ohne die unwirksame Verfügung 
nicht getroffen haben würde.

§ 2086
Ist einer letztwilligen Verfügung der Vorbehalt einer Er

gänzung beigefügt, die Ergänzung aber unterblieben, so ist 
die Verfügung wirksam, sofern nicht anzunehmen ist, daß 
die Wirksamkeit von der Ergänzung abhängig sein sollte.
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§ 2087
(1) Hat der Erblasser sein Vermögen oder einen Bruch

teil seines Vermögens dem Bedachten zugewendet, so ist 
die Verfügung als Erbeinsetzung anzusehen, auch wenn der 
Bedachte nicht als Erbe bezeichnet ist.

(2) Sind dem Bedachten nur einzelne Gegenstände zu
gewendet, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, daß er Erbe 
sein soll, auch wenn er als Erbe bezeichnet ist.
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